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AAKKTTUUEELLLLEE  

RREECCHHTTSSSSPPRREECCHHUUNNGG     

zum Thema   

““““    Ist LehrlingsentsIst LehrlingsentsIst LehrlingsentsIst Lehrlingsentschädigung berufliches chädigung berufliches chädigung berufliches chädigung berufliches 

Einkommen Einkommen Einkommen Einkommen –––– Auswirkungen auf den  Auswirkungen auf den  Auswirkungen auf den  Auswirkungen auf den 

UnfallversicherungsschutzUnfallversicherungsschutzUnfallversicherungsschutzUnfallversicherungsschutz““““    
 

 

Sowohl im Rahmen der 

Familienunfallversicherung als 

auch der Kinderunfallversicherung 

ist eine Deckung für Kinder und 

Jugendliche unter bestimmten 

Voraussetzungen gegeben. Die 

Deckung endet in der Regel mit 

Vollendung des 15. Lebensjahres. 

Sie besteht jedoch nach den 

meisten Bedingungen zumindest 

bis zur Vollendung des 19. 

Lebensjahres weiter, sofern die 

Kinder im gemeinsamen Haushalt 

leben und sie kein eigenes 

Einkommen aus einer beruflichen 

Tätigkeit beziehen. Trifft einer der 
Ausschlussgründe zu, so endet die 

Deckung, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf. 

 

Wie es sich aber mit der Tätigkeit 

eines Lehrlings verhält, wurde 
kürzlich vom OGH (Oberster 

Gerichtshof 7 OB 107/04t vom 26. 

Mai 2004, ID 10667) untersucht. 

Ein im 16. Lebensjahr stehender 

Lehrling erlitt einen Unfall und 

begehrte über seinen Vater, für 

den eine 

Familienunfallversicherung 

bestand, Leistungen aus diesem 

Ereignis. Die Versicherung lehnte 

die Deckung mit der Begründung 

ab, dass seit Beginn des 

Lehrverhältnisses aufgrund der 

bedingungsgemäßen 

Ausschlussgründe kein 

Versicherungsschutz mehr 

bestehe. Dies wollte der 

Versicherungsnehmer nicht 

akzeptieren und reichte Klage 

gegen den Versicherer ein, da er 

der Meinung war, dass eine 

Lehrlingsausbildung keine 

Berufsausübung darstelle, sondern 

primär der Ausbildung diene. Er 

reichte Feststellungsklage ein und 

hatte beim Erstgericht auch Erfolg 

mit seiner Argumentation. 

Das Erstgericht stellte bereits fest, 

dass die Lehre als Berufsausübung  
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zu werten sei und es sich bei der 

Lehrlingsentschädigung um ein 

Eigeneinkommen des Kindes 

handle. Es gab der Klage jedoch 

mit der Begründung statt, dass die 

beklagte Versicherung den 

Vertrag erst nach dem Unfall 

storniert habe und er somit zum 

Unfalltag aufrecht gewesen sei. 

 

 

 

 

 

Der OGH wertete die Revision als 

zulässig, aber nicht als berechtigt, 

und unterstrich die Rechtansicht 

des Berufungsgerichtes. Eindeutig 

wurde festgestellt, dass es sich bei 

der Lehrlingsausbildung ganz 

allgemein um  

 

den Beginn der Berufstätigkeit 

handle, auch wenn die Aspekte 

der Ausbildung im Vordergrund 

stehen. Die Lehrtätigkeit selbst 

bestehe bereits aus produktiver 

Mitarbeit im Betrieb, wofür die 

Lehrlingsentschädigung bezahlt 

werde, und die nach 

Rechtssprechung zu 

Unterhaltsansprüchen zu den 

eigenen Einkünften eines Lehrlings 

zählt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Auch im Arbeitsrecht wird das 

Lehrverhältnis als Arbeitsverhältnis 
qualifiziert, unbeschadet der 

Tatsache, dass ihm ein 

besonderer Ausbildungszweck 

innewohnt. Nicht gefordert ist, 

dass mit Bezug der 

Lehrlingsentschädigung die 

Selbstunterhaltungsfähigkeit des 

Kindes gegeben ist, die Höhe der 

Lehrlingsentschädigung ist daher 

– wie vom Kläger ins Treffen 

geführt – kein Kriterium für die 

Beurteilung von Einkünften aus 

beruflicher Tätigkeit. Zudem hatte 

der Sohn des 

Versicherungsnehmers zum 

Unfallszeitpunkt das 15. 

Lebensjahr bereits überschritten.  

 

Der Vertrag hatte daher aufgrund 

der klaren Bedingungsregelung 

mit Beginn der Lehrtätigkeit 

geendet, ohne dass es einer 

Kündigung bedurfte. Die Revision 

des Klägers wurde daher 

abgewiesen und damit ist die 

Leistungsfreiheit des Versicherers 

bestätigt. 

 

 

Das Urteil wurde in stark gekürzter 

Form wiedergegeben, der Volltext 

kann gerne angefordert werden. 


